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Abschiebung n n die Republ k K,osovo 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Nledersächsische taatskanz ei hat mir die va Ihnen übersandte Resolution des Rates der S ad 

Gottmgen eine Abschiebungen n die Republik KOSQvo· zugeleitet, da aufenlhaltsrecht iDns Angele

genheiten i die RessorlzuständigkeH des Ministeriums ur Inneres, Sport und Integraüon fallen. 

Die kosovarische Regierung verfolgt das ZIel. in der unab ängigen Republfk Kosovo ein murr 
e hnische Gesellschaft aufzubauen. Im Rahmen de' Verhandlungen zum A schlus eines Rückuber

nahmeabkornmens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Rap bl k Kosovo hat die ko

sovariscl1e Seile dann auch i re er Usc.hart zur Rüc!<üb ma, me a sreisepnlch 'ger Personen mi 

vermuteter osovarj,sc er Herkunft zuges 'mmt und zwar unab änglg von der Zugehörigkeit zu einer 

bes imm en Volksgruppe. Diese Absprachen zwischen de Bundesregierung und der Regierung der 

Repubrk Kosovo ermöglichen den Auslände behörden ihren gesetzlichen Val zugsaufgaoen nachzu

ammen. D~e Modalitä en für die RO'ck ü rung ausreisep lichtige Personen mr vermuteter kosovar'

scher He unft sind mit den Erlassen vom 14.04.2009 und 07.07.2009 alle Ausländerbehörden In 

Niedersachsen übermitteH worden. 

Ausreispflichtige Ausländerinnen und us änder die aus Niedersachsen in die Republik iKosov zu

rückkehren, körmen Inanzielle Rückkehrhilfei'''Io Beratung und Unterstül2ung bei der Beschaff n von 

Wohnraum und der Wiedereinglieder ng erhalten. GemeInsam mit d n Läl1dem Baden-Württemberg 

und Nordrhein-Westfalen fördert auCh NIedersachsen ein vom iBundesamt für Mlgration und Flüch 
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linge getragenes Projekt zur Hilfe und Beratung von Rückkehrern in die Republik Kosovo. lm Rahmen 

d'eses Projek s ist in Pristna ein Rückkehrzentrum eln_ ench e . an das s[ch die betroffenen Auslän

derinnen nd Ausländer bereits von Deutschland aus wenden können, um so i re Rüo kehr vorzube

reiten. 

Dle in Nie ersac sen lebenden Ausreisepfliichlige und zur ,. ckkehr 'n da Kosov verpflichteten 

Ausländerinnen und Ausländer hatten ausnahmslos dte Möglichkeit, von der Bleiberech sregelung 

2006 und der späteren gesetzlichen AI'tfallregelung begünstigt werden.· ann nun viele Angehöri

ge der Volksgruppe der Roma eH Voraussetzungen iJr die Erle lung ines Aufe LhaUsrechts nach 

der AI fallrege'ung nicht erfüllen, zergt dies edaue lichel"\Nsise, das s~e sicl1 während ihre langjäh

rigen Aufenlhalls jn DeutsQ and nichl ausreicnen in egrierl. a en. 

Die Auslanderbehörde sind gesetzlic verpßichet, den Aurenthai ausreisep ichtiger Ausländer 

zwangsweise zu beenden, wenn dies Ihrer gesetzlichen Verpflichtung ur ALJsreise nich freiwillig 

nachkommen.. in Ermessen fs den Auslanderbehörden nicht eröffnet. 

Die Regelungen, wer inl Deutschland ein Bleiberecht erhalten kann, werden vom Bundesgesel.zgeber 

getroffen. Danach ist in 81eiberech speziell für kosovarische Staatsarlgehörig nich best mm 'Jor

den. Darüber hinaus ist weder ein Abschie ungsslopp erlassen worden noch beabsichtigt. Da die 

kommunalen Geb-e skörperscha ten die ausländerbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Ubertrage

nell Wirkungskre·ises weisungsgebunden usfUhren und ihnen eine igene Entscheidungskompetenz 

nich obliegt, gehe eh davon aus, dass auch die Stad Göttingen ihre ausiänderbehördlichen Voll

zugsaufgaben bezog:en au alle ausreisepnlchtlgen Ausländer nachkommen Wird. 

Mi freun liehe Grüßen 

Im Auftrage 

J ...... -~/4&€v~~ 
Paul MiddeJbeck 


